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Index

40/01 Verwaltungsverfahren

Norm

AVG §62 Abs4;

Rechtssatz

Wird im angefochtenen Bescheid die Geschäftszahl des - datumsmäßig richtig bezeichneten - Bescheides der

Erstbehörde unrichtig angeführt, so handelt es sich bei dieser unrichtigen Zitierung der Bescheidzahl um eine klar

erkennbare, o enbar auf einem Versehen der belBeh beruhende Unrichtigkeit, die die Feststellung des

Bescheidinhaltes nicht hindert und deren Berichtigung jederzeit möglich ist.
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